
    

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie  
  

 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie • Georgenstr. 35 • 10117 Berlin 

An 

Lehrkräfte der Berliner Schulen, 

die die Bedingungen des § 18 Absatz 7 des Lehrkräfte-  

bildungsgesetzes vom 07.02.2014, das zuletzt  

geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2024, erfüllen 

  
über 

- Referatsleitungen der Schulaufsicht 

- Schulleitungen 

 Geschäftszeichen (bitte angeben) 

II E 4. 12 

II E 4. 13 

 
weiterbildung@senbjf.berlin.de 

Georgenstr. 35, 10117 Berlin 

01.08.2025 

 

Bitte beachten Sie: Die Terminplanung wurde am 01.08.2025 angepasst. 

 

Folgende Qualifizierungsmaßnahme wird gemäß Lehrkräftebildungsgesetz durchgeführt: 

 
1. Maßnahmenspezifische Bestimmungen 

   
Maßnahme   Qualifizierung für Personen mit einer Fachschulausbildung nach dem Recht 

der ehemaligen DDR als Freundschaftspionierleiterin oder Freundschafts-

pionierleiter oder Erzieherin oder Erzieher mit Lehrbefähigung in mindestens 

einem Fach. 

   
Maßnahmen-

kennung 

 Q50 § 18 Abs. 7 LBiG_25/26_M3 

   
Zielgruppe  Dieses Qualifizierungsangebot richtet sich ausschließlich an Personen,  

 die nach dem Recht der ehemaligen DDR nach einer 

Fachschulausbildung ein Abschluss als Lehrerin oder Lehrer unterer 

Klassen, Freundschaftspionierleiterin oder 

Freundschaftspionierleiter oder als Erzieherin oder Erzieher jeweils 

mit der Lehrbefähigung in mindestens einem Fach erworben,      

 eine Lehrtätigkeit1 seit dem 1. August 1991 von mindestens fünf 

Jahren erbracht haben und 

 bei denen eine Bewährungsfeststellung für diese Tätigkeit erfolgte. 

 

   
Ziel der Maßnahme  Fachdidaktische Qualifizierung im Fach Mathematik 

                                                
1 Eine Tätigkeit als Pädagogische Unterrichtshilfe gilt nicht als Lehrtätigkeit. 
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2. Organisationsstruktur 

   
Umfang  50 Stunden zu je 60 Minuten  

   
Format  Präsenz- und Selbststudienphasen  

Die Präsenzphasen erstrecken sich über Veranstaltungseinheiten (VE) im 

Umfang von 26 Stunden. 

Zwischen den Präsenzphasen sind Selbststudienzeiten (SZ) im Umfang von 

24 Stunden vorgesehen. 

   
  Die Maßnahme wird bei Bedarf wiederholt angeboten. Pro Durchlauf gibt es 

25 Plätze.  

In der Terminierung sind ausschließlich die Präsenzzeiten (inkl. Pausenzeiten) 

aufgeführt. Selbststudienzeiten werden zwischen den Präsenzphasen 

eigenverantwortlich organisiert und durchgeführt.  

   
Termine  

Durchlauf 3                  

 Bitte beachten Sie die folgende, angepasste Terminplanung: 

Wochentag Datum Uhrzeit 

Dienstag 16.09.2025 14:30 Uhr bis 17:45 Uhr  

Dienstag 30.09.2025 14:30 Uhr bis 17:45 Uhr 

Dienstag 14.10.2025 14:30 Uhr bis 17:45 Uhr 

Mittwoch 29.10.2025 08:00 Uhr bis 15:15 Uhr  

Donnerstag 30.10.2025 08:00 Uhr bis 15:15 Uhr  

Freitag 31.10.2025 08:00 Uhr bis 14:15 Uhr  

 

Veranstaltungstermine, die vormittags beginnen, finden in der 

unterrichtsfreien Zeit in den Herbstferien statt. 
 

 
  

 

 

 

 
  

      

   
Ort  Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule (StEPS), Georgenstr. 

35, 10117 Berlin 

   
Durchführungs-

verantwortung 

 Carola Lemp,  

carola.lemp@senbjf.berlin.de  

   
Hinweise zur 

Erfassung und 

Zuweisung 

 Für die Anmeldung an der Qualifizierungsmaßnahme in Mathematik ist das 

beigefügte Formular zur Anmeldung (Anlage A) vollständig ausgefüllt und 

mit den erforderlichen Unterlagen per Mail an 

weiterbildung@senbjf.berlin.de zu übermitteln. Es ist ausschließlich das im 

Anhang beigefügte Formular zu verwenden. Nur vollständig ausgefüllte und 

übermittelte Unterlagen werden bearbeitet. Die Verteilung der Plätze erfolgt 

nach Eingangsdatum der vollständigen Unterlagen. Sollte es während der 

Teilnahme zum Bedarf gemäß § 9 Abs. 6 LGG kommen, so wird die 

Beschäftigte/ der Beschäftigte gebeten, dies vor Antritt der Maßnahme an 

die in der Durchführungsverantwortung stehende Stelle zu kommunizieren. 

   
Erforderliche 

Unterlagen 

 Der Anmeldung zu dieser Qualifizierung ist  

a) der Nachweis über den Abschluss nach einer Fachschulausbildung nach 

dem Recht der ehemaligen DDR als Lehrkraft für untere Klassen oder als 

Freundschaftspionierleiterin oder Freundschaftspionierleiter oder als 

mailto:weiterbildung@senbjf.berlin.de
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Erzieherin oder Erzieher jeweils mit der Lehrbefähigung in mindestens einem 

Fach  

b) die schriftliche Bestätigung über die Lehrtätigkeit seit dem 1. August 1991 

von mindestens fünf Jahren und die Bewährungsfeststellung für diese 

Tätigkeit (siehe Formular Punkt V.) beizulegen. 

 

 

  3. Struktur und Inhalte2  

  Modul 1 Basiswissen  

Modul 2 Zahlen und Operationen            

Modul 3 Größen und Messen  

Modul 4 Daten und Zufall  

Modul 5 Raum und Form  

   4. Abschlussbestimmungen 

Anforderungen an 

das erfolgreiche 

Absolvieren 

 

 Die Qualifizierung gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn:  

 die schriftliche Bestätigung über die Lehrtätigkeit seit dem 1. August 1991 

von mindestens fünf Jahren und die Bewährungsfeststellung für diese 

Tätigkeit (siehe Formular Punkt V.) vorliegt, 

 die Qualifizierung im vorgegebenen Umfang von 50 Stunden zu je 60 

Minuten vollumfänglich absolviert wurde,  

 eine aktive Beteiligung an den Diskussions- und Arbeitsphasen 

stattgefunden hat sowie 

 die Selbststudienaufgaben entsprechend der Vorgaben bearbeitet und 

deren Ergebnisse in die entsprechenden Arbeitsphasen eingebracht 

wurden. 

   
Abschluss  Das erfolgreiche Absolvieren wird von der für das Schulwesen zuständigen 

Senatsverwaltung durch Bescheinigung für die Personalakte festgestellt. In 

Verbindung mit der Erfüllung weiterer Voraussetzungen gemäß § 40 Absatz 

4 BLVO stellt das StEPS eine Befähigungsfeststellung aus, die die Grundlage 

für den Antrag auf Höhergruppierung bei der Personalstelle bildet. 

  
 

Die oben dargestellte Maßnahme wird auf Grundlage des § 18 Absatz 7 des 

Lehrkräftebildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1985 (GVBl. 434 

984), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 476) geändert worden ist, i. V. m. § 8b der 

Bildungslaufbahnverordnung in der Fassung vom 18. Dezember 2012 (GVBl. 2012, S. 546), die zuletzt 

durch Verordnung vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 476) geändert worden ist und 

Landesbesoldungsordnung A der Anlage I, Besoldungsgruppe 11 und 12 des 

Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt 

durch Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 463) geändert worden ist, durchgeführt. 

 

Im Auftrag 

 
 

 

 

  
   
   

Carola Lemp   

Fachreferentin Berufsbegleitende Weiterbildung 
 

                                                
2 Änderungen vorbehalten.  


